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Sachverhaltsdarstellung 

Grün in der Stadt stärken – Fassaden-, Hof- und Dachbegrünung 

Fassaden- und Dachbegrünung an städtischen Gebäuden 

Angesichts des starken Wachstums der Stadt und zur Anpassung an den Klimawandel, ist in 
den letzten Jahren zunehmend die Forderung nach Maßnahmen zur Fassaden-, Dach- und 
Hofbegrünung gestellt worden. Im Folgenden werden die diesbezüglichen Fragen des Antrags 
der Stadtratsfraktionen von SPD, CSU und Bündnis 90/Die Grünen (alle Fragen) sowie des 
Antrags der SPD-Fraktion (s. Frage 2 und Fazit) beantwortet. 

1. Die Verwaltung berichtet über den Abruf der Fördermittel im Bereich der Fassaden-, 
Hof- und Dachbegrünung. Sie berichtet, inwieweit bei den erkannten Potenzialen für 
Dachbegrünung in der südlichen Altstadt eine Umsetzung von Begrünungsmaßnah-
men erfolgte. Sie berichtet über eigene Erkenntnisse, was nötig wäre, um mehr Maß-
nahmen zu realisieren.  

  
a. Abruf von Fördermitteln im Bereich der Fassaden-, Hof- und Dachbegrünung 
Seit 01.03.2016 werden über das Programm „Mehr Grün für Nürnberg“ Begrünungsmaßnah-
men im privaten Bereich gefördert. Da dazu ausschließlich Mittel aus der Städtebauförderung 
eingesetzt werden, gilt das Programm nur innerhalb aller Stadterneuerungsgebiete, so auch 
seit 01.03.2018 für Langwasser. Eine Ausnahme bildet das Stadterneuerungsgebiet Kraftshof, 
da es in Kürze abgeschlossen wird. Derzeit stehen 100.000€ pro Stadterneuerungsgebiet für 
das Programm zur Verfügung. Die max. Förderhöchstgrenze beträgt 50 % der förderfähigen 
Gesamtkosten. Für eine Einstiegsberatung und die Antragsstellung können Bürgerinnen und 
Bürger dabei eine fachlich kompetente kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.  
 
Im bisherigen Bearbeitungszeitraum wurden folgende Maßnahmen gefördert und umgesetzt: 

 Stadterneuerungsgebiet Galgenhof/ Steinbühl  
vier Hofbegrünungsmaßnahmen, eine Fassadenbegrünung (Beginn 2019) 
Gesamtvolumen ca. 381.000 Euro, Zuschuss 86.000 Euro 
 

 Stadterneuerungsgebiet Gibitzenhof  
vier Hofbegrünungsmaßnahmen, zwei Fassadenbegrünungen 
Gesamtvolumen ca. 317.000 Euro, Zuschuss 81.000 Euro 
 

 Stadterneuerungsgebiet Nördliche Altstadt  
drei Hofbegrünungsmaßnahmen  
Gesamtvolumen ca. 59.000 Euro, Zuschuss 23.000 Euro 

 
Somit konnten bisher insgesamt rd. 190.000 Euro Fördergelder ausbezahlt werden, bei einem 
Gesamtvolumen von rd. 757.000 Euro.  
 
Zur Attraktivitätssteigerung gelten seit 01.03.2019 neue Richtlinien, die höhere Förderquoten 
ausweisen. So können jetzt, statt 3.000€, bis zu 5.000€ Fördergelder pro Einzelmaßnahme 
(z.B. Fassadenbegrünung) und, statt 50€/m2 , maximal 75 €/m² umgestalteter Fläche bei einer 
Hoffläche von bis zu 300 m² Größe ausbezahlt werden. Bei größeren Hofflächen ist die För-
derhöhe von 35€m2 auf 60 €/m² gestiegen. 
 
Nach Rücksprache bei der Regierung von Mittelfranken kann in geeigneten Fällen auch bei 
städtischen Begrünungsmaßnahmen die Förderfähigkeit geprüft werden. 
. 
Da außerhalb von Stadterneuerungsgebieten keine Fördermittel zur Verfügung stehen, kön-
nen zahlreiche Anfragen von Bürgern derzeit nicht positiv beschieden werden. 
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b. Umsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen in der südlichen Altstadt aufgrund     
von Potentialuntersuchung  

2017 hat das Umweltamt ein Gutachten zur „fernerkundlichen Inventarisierung und 
Potentialanalyse der Dachbegrünung der Stadt Nürnberg“1 bei der Fa. EFTAS, Münster in 
Auftrag gegeben (s. auch UmwA 16.05.2018). Damit liegt erstmals eine 
stadtgebietsumfassende Analyse, sowohl aller bereits begrünten Dächer, als auch der 
potentiell für eine Begrünung geeigneten Dächer, in Nürnberg vor. Die Ergebnisse dienen als 
Planungsgrundlage für die Umsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen und sind ins 
stadtweite Geodatenservice eingestellt worden.  
 
Die Untersuchung wurde auch im Hinblick auf die Potentiale in den einzelnen 
Stadterneuerungsgebieten durch das Umweltamt ausgewertet und dem Stadtplanungsamt zur 
Verfügung gestellt. Das von der Stadterneuerung im Stadtplanungsamt beauftragte 
Quartiersmanagement versucht aktuell vor allem in der Nürnberger Südstadt die 
Untersuchung dazu zu nutzen, Eigentümer potentiell begrünbarer Dachflächen auf die 
Möglichkeiten der Begrünung aufmerksam zu machen.  
 
c. Erkenntnisse über notwendige Maßnahmen zur Realisierung von Begrünungsmaß-

nahmen 
Gemäß dem Auftrag des Umweltausschusses vom 10.06.2015 besteht eine verwaltungsin-
terne AG „Initiative Grün“. Ziel ist die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen auf Dächern, 
an Fassaden und in Hinterhöfen u.a. aus Gründen der Klimaanpassung. 
 
Im Laufe der dreijährigen Arbeit der AG wurden auf verschiedenen Handlungsebenen zahlrei-
che Aktivitäten und Untersuchungen initiiert und Erfahrungen gesammelt (s. dazu auch Aus-
schussvorlage vom 16.05.2018 zum Sachstand AG „Initiative Grün“). Aus diesen Erfahrungen 
heraus werden vor allem die folgenden Aspekte für die Realisierung von Begrünungsmaßnah-
men für wichtig gehalten: 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
In Bestandsgebieten ist eine nachträgliche Begrünung auf private Initiativen angewiesen.  För-
der- und Anreizinstrumente und, darauf aufbauend, eine gute Öffentlichkeitsarbeit sind des-
halb dringend erforderlich. Deutlich hervorgehoben wurde dies auch bei einem kommunalen 
Erfahrungsaustausch, zu dem die AG „Initiative Grün“, mit VertreterInnen von UwA, Stpl und 
SÖR 2017 nach Nürnberg eingeladen hatte. Die TeilnehmerInnen kamen aus München, Stutt-
gart, Frankfurt, Hannover und Köln. Die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Öffentlichkeits-
arbeit, wie z.B. der Fotowettbewerb zum Thema „Oasen in der Stadt“ mit Ausstellung, sind 
ausführlich in der Vorlage zum Sachstand der AG „Initiative Grün“ vom 16.05.2018 dargestellt 
worden.  
 
Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades ist derzeit geplant: 

 die Erarbeitung einer Planungshilfe zur Anlage von Fassaden- und Dachbegrünungs-
maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtökologie 

 eine Vortragsveranstaltung zur Realisierung von Fassaden- und Dachbegrünungs-
maßnahmen 

 ein „Tag der grünen Höfe“ in Stadterneuerungsgebieten. 
 
Gezeigt hat sich, dass durch gute Öffentlichkeitsarbeit der Bekanntheitsgrad und die Nach-
frage nach dem Förderprogramm gesteigert werden konnte und so private Initiative entsteht. 
Dieser Effekt verliert sich allerdings schnell und kann nur durch kontinuierliche Durchführung 
von Werbemaßnahmen gehalten werden. Aktuell ist eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit auf-
grund geringer Personalkapazitäten in der Verwaltung nicht leistbar. 

                                                           
1 EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH, Gründachinventarisierung Nürnberg, Auftrag der Stadt  
   Nürnberg, Umweltamt, 2017 
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Ausweitung des Förderprogramms 
Viele Großstädte in Deutschland haben u.a. aus Gründen der Klimaanpassung inzwischen ein 
Förderprogramm zur Begrünung aufgelegt. Es gilt in der Regel stadtweit und ist nicht, wie in 
Nürnberg, nur auf Stadterneuerungsgebiete begrenzt.  
 
Förderanfragen von Nürnberger Bürgern außerhalb der Stadterneuerungsgebiete müssen we-
gen dieser Einschränkung z. Zt. abgelehnt werden. Eine Ausweitung des Förderprogramms 
auf das gesamte Stadtgebiet wird zur Unterstützung privater Initiativen, zur Verbesserung des 
Stadtklimas und damit auch aus Gründen der Klimaanpassung in Bestandsgebieten, für drin-
gend notwendig erachtet. Für die Antragsbearbeitung müssten entsprechende Personalkapa-
zitäten bereitgestellt werden. Eine Ko-Finanzierung im Rahmen der Städtebauförderung ist 
diesbezüglich leider nicht möglich.  
 
Stadteigene Liegenschaften 
Neben einer guten Öffentlichkeitsarbeit ist auch die Realisierung von Beispielprojekten ziel-
führend. Hier muss die Stadt Nürnberg über die Begrünung an bzw. auf eigenen Liegenschaf-
ten noch mehr als bisher eine Vorreiterrolle übernehmen. Trotz der bereits erfolgten Realisie-
rung von Dach- und Fassadenbegrünungsmaßnahmen auf und an städtischen Gebäuden, be-
steht hier noch ein erhebliches Potential. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die erfolg-
reiche Realisierung derartiger Projekte vor allem abhängig ist von der Übernahme der laufen-
den Kosten und dem Engagement der jeweiligen Gebäudenutzer oder hausverwaltenden Ein-
heiten für Unterhalt und Pflege. Hier ist entsprechende Information und finanzielle Unterstüt-
zung notwendig.  
 
Fassadenbegrünung im öffentlichen Raum 
Fassadenbegrünungen im öffentlichen Raum werden z.Zt. sehr selten realisiert. Im Zuge von 
Straßenausbaumaßnahmen könnten Vorkehrungen getroffen werden (z.B. Freihaltung von 
Pflanzflächen), die eine Begrünung grundsätzlich ermöglichen. Auch nachträglich sind jedoch 
keine wesentlichen Hürden gegeben – es kommt auf das Engagement der Eigentümer an. 
 
Beratungs- und Informationsstelle 
Eine Beratungs- und Informationsstelle für Hof-, Fassaden- und Dachbegrünungsmaßnahmen 
könnte sowohl Öffentlichkeitsarbeiten und Bürgerberatungen übernehmen, als auch Projekte 
initiieren und fachlich begleiten. Damit könnten die gleichen positiven Effekte erzielt werden 
wie in den 90er Jahren, als es noch eine entsprechende Stelle in der Verwaltung gab. Eine 
solche Stelle könnte eine Erweiterung des Aufgabenbereichs der Quartiersmanagements über 
die Quartiere hinaus sein, eine Deckung dafür liegt nicht vor.  
 
 
2. Die Verwaltung berichtet darüber, inwieweit die Stadt Nürnberg in den letzten Jahren 

bei eigenen Baumaßnahmen entsprechende Gebäude- oder Dachbegrünungsformen 
realisieren konnte. Die Verwaltung prüft, welche städtischen Gebäude sich eignen 
und legt ein entsprechendes Programm zur Fassaden- und Dachbegrünung auf. 

 
Die Bauverwaltung prüft bei Neubauten, Generalsanierungen und Dachinstandsetzungsmaß-
nahmen nach Nutzerwunsch die Wirtschaftlichkeit von Gründächern. Eine Umsetzung kommt 
im Besonderen dann in Betracht, wenn wegen einer eingeschränkten Versickerungsfähigkeit 
des Bodens anderweitig ein Retentionsvolumen geschaffen werden muss, um eine Einleitung 
von Niederschlagswasser in die Kanalisation zu drosseln. Auch wird in diesem Zusammen-
hang die Integration etwaiger Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch in die Dachfläche 
geprüft.  
 
Nach Angaben der Bauverwaltung sind auf stadteigenen Liegenschaften zwischen 2008 und 
2019 insgesamt sechzehn - ausschließlich extensive -  Dachbegrünungsmaßnahmen i.d.R. in 
einer Größenordnung von 200 m2 bis max. 5.300 m2 angelegt worden. Dabei entstanden die 
meisten und größten Anlagen auf Schuldächern. Soweit vorliegend, lagen die aufgewendeten 
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Kosten dabei zwischen 18.000€ und 90.000€. Zwei kleinere Maßnahmen sind derzeit in der 
Planung und sollen 2019 / 2020 umgesetzt werden (nähere Angaben dazu, s. Anlage 1). 
 
Von den insgesamt acht Fassadenbegrünungen an städtischen Liegenschaften sind fünf aus 
den 80er und 90er Jahre in einer Größe zwischen 60m2 und 500m2. Sie werden von der Be-
völkerung und den Gebäudenutzern sehr positiv wahrgenommen. Pflege und Rückschnittar-
beiten müssen dabei regelmäßig erfolgen.  
 
2018 hat das Hochbauamt ein Testprojekt zur Fassadenbegrünung zur Klimaanpassung an 
städtischen Gebäuden initiiert. Ziel war es, verschiedene Begrünungsmöglichkeiten zu erpro-
ben und den Aufwand hinsichtlich Investition und Betrieb zu ermitteln. Die drei Testprojekte 
entstanden beim Gemeinschaftshaus Langwasser Glogauer Straße 50, dem Marktamt, Leyer 
Straße 107 und an der Giebelfassade eines Mehrfamilienhauses (WBG) an der Max-Planck-
Str. 6. Nähere Informationen dazu können dem Projektinfo 76/2018 des Hochbauamtes ent-
nommen werden.  
https://www.nuernberg.de/imperia/md/hochbauamt/dokumente/KEM/2018_76_projek-
tinfo_fassadenbegruenung_dina3.pdf 

 
 

3. Die Verwaltung stellt dar, inwieweit bei Bauvorhaben in Bebauungsplänen Vorgaben 
bezogen auf Dach- und Gebäudebegrünungen getroffen werden und berichtet über 
die Umsetzung in diesem Bereich. 

 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden bereits seit 1985 in den Bebauungs- und 
Grünordnungsplänen Dachbegrünungen festgesetzt, wobei sich die Maßnahmen anfangs 
überwiegend auf Festsetzungen von Flachdächern in Gewerbegebieten und auf Parkhäusern 
sowie Garagen- und Carportdächern in Wohngebieten beschränkten. Mittlerweile werden alle 
Möglichkeiten des BauGB zur Festsetzung von Begrünmaßnahmen aktiv angewandt und auf 
die jeweiligen Einzelfälle abgestimmt, d.h.: 
  

 Alle Flachdächer und flach geneigten Dächer sind mit einer Dachbegrünung auszufüh-
ren. 

 Die Vegetationsschicht muss mindestens 10 cm stark sein und ist in einer zweischich-
tigen Bauweise auszuführen.  

 Für Nebengebäude (z.B. Carports, Fahrradhäuser, Müll-/Wertstoffsammelstellen) 
muss die Vegetationsschicht mindestens 6 cm stark sein und kann in einschichtiger 
Bauweise ausgeführt werden. 

 Die Vegetationsschicht der begrünten Flächen über Tiefgaragen muss mindestens 80 
cm bzw. in Bereichen, in denen Bäume 1. und 2. Ordnung zu pflanzen sind, mindestens 
120 cm stark sein. 

 Die begrünten Dachflächen sind auf Dauer zu unterhalten. 

 Fassadenabschnitte ohne Fensteröffnung ab 10 m Länge sind auf mindestens 50% 
der Gesamtfassadenfläche mit Kletter- und Rankpflanzen zu begrünen. Die Pflanz-
beete müssen mindestens 0,5 m² groß und mindestens 50cm tief sein. Der durchwur-
zelbare Bodenraum muss mindestens 1 m³ betragen. Nach Möglichkeit sind durchge-
hende Pflanzstreifen zu erstellen. 

  
Neben der klassischen Bebauungsplanung werden alle Möglichkeiten aus privat- bzw. öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen, z.B. Städtebauliche Verträge, zur Optimierung von Begrü-
nungsmaßnahmen und deren Umsetzung genutzt. Grundlage hierfür ist der Baulandbeschluss 
der Stadt Nürnberg, der Vorgaben unter anderem zur Begrünung neuer Baugebiete trifft (vgl. 
B 4.5 des Baulandbeschlusses u.a. zur Hof- und Dachbegrünung). In den städtebaulichen 
Verträgen ist die Umsetzung über Bürgschaften verankert. Die Kontrolle erfolgt über die Bau-
ordnungsbehörde im Rahmen der Möglichkeiten des Außendienstes. 
 

https://www.nuernberg.de/imperia/md/hochbauamt/dokumente/KEM/2018_76_projektinfo_fassadenbegruenung_dina3.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/hochbauamt/dokumente/KEM/2018_76_projektinfo_fassadenbegruenung_dina3.pdf
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Um das vorhandene Potential für Begrünungsmaßnahmen auf Dächern besser nutzen zu kön-
nen, stehen weitere rechtliche Instrumente zur Verfügung, die auch von anderen Städten be-
reits angewendet werden. So hat die Stadt Essen einen Bebauungsplan „Flachdachbegrünung 
Essener Innenstadt“ erlassen. Die Pflicht zur Dachbegrünung gilt damit für alle Neubauten, 
die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen. Da derartige Bebauungspläne nur in 
geringem Umfang auf letzte Baulücken wirken, ist aus Sicht der Verwaltung aktuell noch Ge-
bieten ohne Baurecht der Vorzug zu geben – dort ist die Steuerungsmöglichkeit wesentlich 
größer. Ressourcen, um auch in schon bebauten Gebieten tätig zu werden, sind aktuell nicht 
vorhanden.  

 
4. Die Verwaltung stellt dar, wie hoch der Anteil der begrünten Dächer an allen begrün-

baren Dächern in Nürnberg ist und wie sich hier Nürnberg im Vergleich zu anderen 
deutschen Großstädten positioniert. 

 
Wie unter Frage 1 bereits erläutert, hat das Umweltamt eine fernerkundliche Inventarisierung 
und Potentialanalyse zur Dachbegrünung in Auftrag gegeben. Nach einer Überprüfung der 
Ergebnisse sind 680.433 m2 Dachfläche begrünt. Rund die Hälfte aller Nürnberger Dachflä-
chen stehen aufgrund der Dachform für eine Begrünung nicht zur Verfügung.  

Ein Vergleich mit anderen Städten – konkret wurden die Städte Hannover, Frankfurt, Stuttgart 
und München abgefragt - zeigt, dass Nürnberg mit einem Anteil von rund 1,2 m² Dachbegrü-
nung pro Einwohner im unteren Mittel liegt. Dieses Ergebnis deckt sich mit den derzeit noch 
laufenden Auswertungen des Bundesverbandes GebäudeGrün e.V., wonach der Durchschnitt 
des sog. Gründach-Index bundesweit bei 1,55m² begrünte Dachfläche pro Einwohner liegt. 
Die endgültigen Ergebnisse dieser „Gründach-Bundesliga“ sollen in Kürze veröffentlicht wer-
den.  

 
5. Besonders in den sehr dicht bebauten Gebieten der Stadt wird geprüft, in welchen 

Straßenzügen und an welchen Hausfassaden eine Fassaden- und Dachbegrünung 
grundsätzlich möglich ist. Die Achse Wölckernstraße/Landgrabenstraße/Harsdörffer 
Straße wird hierzu als Pilotprojekt geprüft. 

Die Auswertung der Gründachinventarisierung Nürnberg zeigt für den Bereich entlang der 
Achse Wölckernstraße/Landgrabenstraße, Harsdörffer Straße (s. Karte), dass bislang nur sehr 
wenige Dachflächen begrünt sind. Demgegenüber steht jedoch ein erhebliches Potential (vor-
behaltlich der statischen Überprüfung) für die Neuanlage von Dachbegrünungen. Die Umset-
zung von entsprechenden Maßnahmen kann – bei einer Neuplanung oder einer Neubebauung 
– durch Festsetzungen in den jeweiligen B-Plänen erfolgen.  

Das Umweltamt hat – wie berichtet - die Potentiale in den einzelnen Stadterneuerungsgebieten 
ausgewertet und den jeweiligen Quartiersmanagern zur Verfügung gestellt, um über eine di-
rekte Ansprache die Bereitschaft zur Realisierung zu fördern. Bislang liegen noch keine Er-
gebnisse vor. Grundsätzlich ist jedoch die Bereitschaft von Eigentümergemeinschaften, die 
den Regelfall in der Südstadt darstellen, sich der Frage der Begrünung von Dach und/oder 
Fassaden zu stellen, sehr schwach ausgeprägt. Auch die an sich gute Förderkulisse motiviert 
dabei erkennbar nicht hinreichend. Hier gilt es, Vorurteile gegen Fassaden- und Dachbegrü-
nungen abzubauen, dazu nötige Stellenkapazitäten werden aktuell nicht vorgehalten. 

Die Potentiale für bodengebundene Begrünungsmaßnahmen an den Fassaden können erst 
nach detaillierter Prüfung erfasst werden. Wesentlich ist hierbei, dass – sobald die Begrünung 
über 20 cm in den Verkehrsraum ragt - eine Einzelfallprüfung erfolgen muss, um Einschrän-
kungen bei der Nutzbarkeit durch Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Personen sowie 
bei der Gehwegreinigung auszuschließen. Auch muss sichergestellt sein, dass der Eigentümer 
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der Begrünung diese so pflegt, dass die Begrünung die Gehwegbreite nicht über die Abmes-
sung des Pflanzraumes hinaus einschränkt (s. auch Punkt 6). 
 
Die bereits begonnenen Maßnahmen zur Begrünung der Fassaden des Parkhauses der Fa. 
Musik Klier können als Pilotprojekt herangezogen werden und einen Impuls für weitere Maß-
nahmen darstellen. Auf einer Fläche von 250m² wird die Fassade begrünt, indem die Fassade 
geöffnet wird und die Rankpflanzen aus den innen aufgestellten Pflanzkübeln an den Gerüsten 
wachsen und hochklettern. 

 

6. Bürokratische Hürden, die z.B. entstehen können, wenn die Gebäudekante auf der 
Grundstückskante liegt und für eine Fassadenbegrünung ein Eingriff in den öffentli-
chen Raum notwendig wäre (z.B. für sogenannte U-Steine als Minibaumscheiben für 
Fassadengrün), werden möglichst geklärt und, wenn möglich, beseitigt.  

 
Eine Fassadenbegrünung, die an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Raum angelegt 
werden soll und in diesen hineinragt, stellt eine Sondernutzung im Sinne des § 2 der Son-
dernutzungssatzung der Stadt Nürnberg dar. Eine Sondernutzung ist erlaubnisfrei, sofern sie 
sich in einer Höhe von sieben Metern über dem Straßenkörper befindet und keine Baumkronen 
beeinträchtigt werden. Dies trifft wahrscheinlich bei der geplanten Fassadenbegrünung des 
Parkhauses der Fa. Musik Klier in der Wölckernstraße zu. 
 
Für Begrünungen, die – auch durch U-Steine – direkt in den Straßenraum bzw. angrenzenden 
Gehweg hineinragen, ist grundsätzlich eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Ein ent-
sprechender Antrag muss beim Liegenschaftsamt gestellt werden und wird zur weiteren Prü-
fung und Genehmigung an den Servicebetrieb öffentlicher Raum weitergegeben. Ausschlag-
gebend für eine Genehmigung ist, dass die Begrünung nicht mehr als 20 cm in den Verkehrs-
raum hineinragt und die Straßen- bzw. Gehwegreinigung weiterhin mit Kleinkehrmaschinen 
erfolgen kann sowie Fußgänger oder mobilitätseingeschränkte Personen nicht behindert wer-
den. Grundsätzlich hat der Eigentümer die Begrünung so zu pflegen, dass die Gehwegbreite 
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nicht über die Abmessung des Pflanzraums hinaus eingeschränkt wird. Eine Sondernutzungs-
gebühr für Fassadenbegrünungen wird derzeit nicht erhoben.  
 
In den letzten Jahren (Rückverfolgung bis 2009 möglich) sind bei SÖR keine Anträge zur An-
lage einer Fassadenbegrünung im öffentlichen Raum eingegangen. Die Gründe dafür sind 
wahrscheinlich vielschichtig und liegen zum einen in den baulichen Gegebenheiten und bei 
den Vorbehalten der Eigentümer (u.a. mögliche Wandschäden, Problem Wanddämmung und 
Begrünung) zum anderen u.U. auch an mangelnder Werbung und Beratung. Da Fassadenbe-
grünungen auf Privatgrund genehmigungsfrei sind, liegen dazu keine Zahlen vor.  
 
 
7. Auf dieser Grundlage geht die Verwaltung auf die entsprechenden Eigentümer zu 

und versucht durch Beratung und den Abbau von Hürden die Realisierung von Maß-
nahmen anzustoßen. Diese Beratungsleistung erfolgt auch für interessierte Bürge-
rinnen und Bürger, die sich mit dem Wunsch nach mehr Begrünung am Haus an die 
Stadt wenden. Gegebenenfalls wird ein Koordinator eingesetzt, der auch verwal-
tungsintern die Abstimmung übernimmt. 

 
In den Stadterneuerungsgebieten stehen den Bürgerinnen und Bürgern die Quartiersmanager 
bzw. die jeweiligen Projektleiter für Beratungsgespräche zur Verfügung. Sie sind zudem bei 
der Antragsstellung behilflich. Eine Beratung für Anfragen außerhalb der Stadterneuerungs-
gebiete kann nur über zusätzliche Personalkapazitäten erfolgen. 
 
Ob z.B. die Erfahrungen, die beim Stadtplanungsamt zur Ansprache von Eigentümern beste-
hen (hier in Bezug auf das Baulückenprogramm) genutzt werden können, wird derzeit geprüft.  
 
 
Fazit 
Die Umsetzung von Dach- und Fassadenbegrünungen ist in einer stark versiegelten und wenig 
durchgrünten Stadt wie Nürnberg ein ganz wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Grün-
ausstattung, und damit auch der stadtklimatischen Situation sowie der nachhaltigen Regen-
wasserbewirtschaftung. Dies trifft sowohl für den Bestand als auch für den Neubau zu. Die 
nachträgliche Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen in Bestandsgebieten – das zeigen so-
wohl die Erfahrungen in Nürnberg als auch in anderen Städten – ist mit hohem Aufwand ver-
bunden und auf private Initiative angewiesen. Diesbezügliche Anfragen und Initiativen können 
derzeit nicht unterstützt werden, da es keine Fördermittel für Vorhaben außerhalb von Stadt-
erneuerungsgebieten gibt. Eine Ausweitung des Förderprogramms wird deshalb empfohlen. 
 
Auf der Ebene der Bebauungsplanung werden die vorhandenen Möglichkeiten zur Festset-
zung von Dach- und Fassadenbegrünungsmaßnahmen durch die Verwaltung vollständig um-
gesetzt. Darüber sind aktuell mögliche rechtliche Instrumentarien, wie z.B. die Aufstellung er-
gänzender Bebauungspläne zur Festsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen (Stadt Essen) 
oder Begrünungs-/Freiflächengestaltungssatzung (z.B. Stadt München, Aachen) nicht mit 
Ressourcen hinterlegt. 
 
Bei den stadteigenen Neubauvorhaben müssen die eigenen Handlungsspielräume stärker ge-
nutzt werden, indem für alle städtischen Neubauvorhaben die Dach- und Fassadenbegrünung 
als Standard vorgeschrieben wird. Zudem muss sichergestellt werden, dass alle bestehenden 
Gebäude in Hinblick auf eine mögliche Fassadenbegrünung wohlwollend geprüft werden.  
 
Auch im Hinblick auf die vorliegenden Anträge wird ausdrücklich empfohlen, dass die Stadt-
verwaltung hier eine Vorbildfunktion einnimmt. 

 


